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'nach Uns zuvernehmen konunen/was gestalten in Unserem Keller-und Nider-Frey-Amt so wol das
Hohe als Nidere Gewild ganz unbefügter Weis auch zu unerlaubten Zeiten,zuwider Unser Jäger -
Ordnung/ aufgejagt,geschossen/gefangen/ verderbt und vertriben werde; haben Wir eine unvermei-
denliche Nothdurfft zuseyn erachtet, Unsere hierwider angesehene Ordnungen von Neuem zuersti-
schen und verkünden zulassen: Wie dann hierauf Unser ernstlicher Will ,Meinung und Befehl ist, daß

)zu Aüssnung des Wildfangs alles Hohe und Mdere Gewild aller Orthen unsers Keller-und Nide-
ren-Frey-Amts also gebannet seyn solle,daß weder den Einwvhneren noch anderen, ohne von Uns
erlangende außtruckenliche Bewilligung undr«enr-Schein,weder Hoch- noch Ntder-Gewild, befon-
derbar Rebhüner zuschießen, iwch mit Stricken, Träten , und Garnen zusahen erlaubt, sondern bey
fünfund zwanzig Pfund Gelt-Büß verbotten seyn, und die Fehlbahre Unseren eigens verordneten
geliebten Mit -Rächen und Keller-Amts-Obervögten, zu Unseren Handen von denen Beamteten
geläidet werden sollen, in der gnädigen Meinung, daß demjennigen, er seye ein Beamteter oder an¬
derer Angehöriger, welcher einen Fehlbahren ermessen Unseren verordneten Obervögten, als Ober-
Auffeheren über das Keller-und Nider-Frey-Amt , in Treuen läiden wurde, das billtche vor feine
Treu und Bemühung gegeben und verschafft werden solle: Welches zu jedermänntgliches Nachricht
und gehorsamen Verhalt Wir in den Truck verfertigen und behörtgen Orten in dem Keller-und Ntde-
ren-Zrey-Amt verkündigen und anhessten lassen,damit ein jeder sich darnach richten,und vor Ungnade
und Schaden zuseyn wisse. Geben Dienstags den Sibenden Tag Herbstmonat, von der Geburt
Khristi Unsers einigen Erlösers gezehltCintaufend, Siebenhundert, Zwanzig und Acht Jahre.
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